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Mitwirkungsverfahren 
 

 

Der Gemeinderat hat am 3. Februar 2026 gestützt auf Art. 4 des Raumplanungsgesetzes und 

Art. 34 des Planungs- und Baugesetzes beschlossen, das Mitwirkungsverfahren zu folgendem 

Planerlass durchzuführen: 

 

– Sondernutzungsplan „Areal Seehalde“ 

 

Der Entwurf des Sondernutzungsplans sowie die zugehörigen Projektunterlagen können 

während der Mitwirkungsfrist vom 19. Februar bis 20. März 2026 im Gemeindehaus 

Rorschacherberg, Bauverwaltung (Parterre), Goldacherstrasse 67, Rorschacherberg, oder im 

Internet unter www.rorschacherberg.ch eingesehen werden. 

 

Stellungnahmen zum Entwurf des Sondernutzungsplans sind bis zum Ende der Mitwirkungsfrist 

per E-Mail an gemeinderatskanzlei@rorschacherberg.ch oder per Post an folgende Adresse 

einzureichen: Gemeinderatskanzlei, Goldacherstrasse 67, 9404 Rorschacherberg. 
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